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9. Gesetz: Wiener Bezügegesetz und Dienstordnung 1966; Änderung, 
10. Gesetz: Dienstordnung 1%6; Änderung (6. Novetle zur Dienstordnung 1966); Außerkraftsetzung anderer dienst-

rechdicber Vorschriften, , 

9. 
Gesetz vom 12. Dezember 1980, mit dem das 
Wiener Beziigegesetz und die Dienstordoung 

1966 geändert werden 

Der Wiener Landtag hat be~chlossen: 

Artikel 1 

Das Wiener Bezügegesetz, LGBL für Wien 
Nr. 4/ 1973, in der Fassung des Landesgeset
zes LGBI. filr Wien Nr. 25/1979 wird wie folgt 
geändert: 

!. § 1 Abs. 5 und 6 hat zu lauten: 

„(5) Der Bezug des Mitgliedes des Landtages, 
das zugleich Vorsitzender des Gemeinderates ist, 
erhöht sich um eine Amtszulage. Die Amtszulage 
beträgt 

a) für den Vorsitzenden, dem die Aufgaben 
gemäß § 15 d Abs. 3 der Wiener Stadtverfas
sung, LGBI. für Wien Nr. 28/1968, in der 
Fassung des Gesetzes LGBJ. für Wien 
Nr. 1211978 obliegen, 90 vH, 

b) für die übrigen Vorsitzenden 33 vH 
des Bezuges gemäß Abs.·!. 

( 6) Kämen für denselben Zeitraum mehrere 
Amtszulagen gemäß Abs. 3 bis 5 in Betracht, so 
gebührt nur eine Amtszulage, und zwar die jeweils 
höhere; bei gleicher Höhe gebührt die Amtszulage 
gemäß Abs. 3." 

2. § 2 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Dem Mitglied des Landtages gebührt zum 
Bezug ein monatlicher Auslagenersatz. Der Ausla
genersatz beträgt für die Präsidenten des Landtages 
40 vH, für die übrigen Mitglieder des Landtages 
25 vH des Bezuges gemäß § 1 Abs. 1 zuzüglich 
einer allfälligen Amtszulage gemäß § 1 Abs. 3 oder 
4.u 

3. § 3 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Dem ehemaligen Mitglied des Landtages, 
das diese Funktion ununterbrochen mindestens drei 
Jahre ausgeübt hat, gebührt nach dem Ausscheiden 
aus der Funktion eine einmalige Entschädigung. 
Die Entschädigung beträgt das Dreifache, wenn die 

Funktion jedoch während zweier aufeinanderfol
genden Gesetzgebungsperioden ausgeübt wurde, 
das Sechsfache und, wenn die Funktion während 
mindestens dreier aufeinanderfolgenden Gesetzge~ 
bungsperioden ausgeübt wurde, das Zwölffache des 
im Monat des Ausscheidens gebührenden, um ein 
Sechstel erhöhten Bezuges." 

4. Im § 3 Abs. 2 sind die Worte „des ihm im 
Monat des Ausscheidens gebührenden Bezuges 
gemäß§ !"durch „des im Monat des Ausscheidens 
gebührenden, um ein Sechstel erhöhten Bezuges" 
zu ersetzen. 

5. Dem § 3 Abs. 3 ist folgender Satz anzufügen: 

„In diesem Fall ist eine Mindestfunktionsdauer 
im Sinne des ersten Satzes des Abs. 1 nicht erfor
derlich." 

6. § 4 Abs. 1 lit. a hat zu lauten: 

„a) die ruhebezugsfllhige Gesamtzeit mindestens 
acht Jahre beträgt und" 

7. § 5Abs. 2 hat zu lauten: 

„(2) Die ruhebezugsfahige Gesamtzeit setzt sich 
zusammen aus· 

a) der Zeit als Mitglied des Wiener Landtages 
oder als Bezirksvorsteher-Stellvertreter, 

b) der Zeit als Mitglied eines anderen Landta
ges, des Nationalrates oder des Bundesrates, 
wenn for diese Zeit, soweit sie vor dem 
!. Jänner 1981 liegt, ein Beitrag von 6 vH, 
sonst ein Beitrag von 7 v H der als Mitglied 
dieser Vertretungskörper erhaltenen Bezüge 
einschließlich der Sonderzahlungen geleistet 
wird, 

c) der vor der Zeit als Mitglied des Wiener 
Landtages liegenden Zeit als Mitglied der 
Wiener Landesregierung oder als Bezirksvor
steher; wenn diese Zeiten keinen Anspruch 
auf Ruhebezug gemäß§ 15 oder § 23 begrün
den, 

d) der gemäß Abs. 3 angerechneten Zeit, 
e) dem gemäß Abs. 4 zugerechneten Zeitraum. 

Die mehrfache Berücksichtigung ein und dessel-
ben Zeitraumes ist unzulässig." 
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